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des Abgeordneten Tobias Schulze (LINKE)

vom 3. Februar 2025 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 4. Februar 2025)

zum Thema:

Erste Auswirkungen der BAföG-Reform von 2024 auf die Gefördertenzahlen,
Studienstarthilfe sowie Flexisemester bei der Ausbildungsförderung in Berlin

und Antwort vom 17. Februar 2025 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 18. Februar 2025)



Senatsverwaltung für Wissenschaft,
Gesundheit und Pflege

Herrn Abgeordneten Tobias Schulze (Die Linke)

über

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/21557
vom 3. Februar 2025
über Erste Auswirkungen der BAföG-Reform von 2024 auf die
Gefördertenzahlen, Studienstarthilfe sowie Flexisemester bei der
Ausbildungsförderung in Berlin
_______________________________________________________________________________________

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Verwaltung:
Die Fragen zu 10. bis zu 12. betreffen teilweise Sachverhalte, die der Senat nicht aus
eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er hat daher das Studierendenwerk
Berlin um Stellungnahme gebeten, die in die Beantwortung eingeflossen ist.

1. Wie viele BAföG-Anträge wurden insgesamt von Studierenden pro Monat seit Oktober 2023 bis
einschließlich Dezember 2024 in Berlin gestellt? (Bitte geben Sie die prozentuale Veränderung der
jeweiligen Werte zum gleichen Monat des Vorjahres mit an!)

Zu 1.:

Die erfragten Daten entstammen einer Auswertung des Fachverfahrens BAFSYS2.
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Grundsätzlich muss hinsichtlich der Antragszahlen beachtet werden, dass bei diesen mit
zunehmender zeitlicher Nähe des ausgewerteten Zeitabschnittes zum
Auswertungszeitpunkt die Vorläufigkeit zunimmt, da noch nicht alle Anträge bearbeitet
und im Fachverfahren erfasst sind. Dieser Effekt ist erst bei Zahlen, die ca. 1 Jahr
zurückliegen kaum mehr feststellbar.

Anträge gesamt Studierende prozentuale Veränderung

2022 2023 2024
2022-
>2023

2023-
>2024

Jan 1837 3451 87,9%
Feb 2526 3151 24,7%
Mrz 2572 3042 18,3%
Apr 1615 2121 31,3%
Mai 1119 1317 17,7%
Jun 3070 2885 -6,0%
Jul 5531 4615 -16,6%

Aug 5646 4235 -25,0%
Sep 5778 4975 -13,9%
Okt 3588 3961 3360 10,4% -15,2%
Nov 1236 1595 1151 29,0% -27,8%
Dez 848 939 688 10,7% -26,7%

2. Wie viele Erstanträge auf Ausbildungsförderung wurden insgesamt im Jahr 2024 von Studierenden
gestellt?

Zu 2.:

Die erfragten Daten entstammen einer Auswertung des Fachverfahrens BAFSYS2.

2024
Erstanträge Studierende 10.028

3. Wie viele Studierende in Berlin erhielten pro Monat seit Oktober 2023 bis einschließlich Dezember 2024
Leistungen nach BAföG? (Bitte geben Sie die prozentuale Veränderung der jeweiligen Werte zum gleichen
Monat des Vorjahres mit an!)
4. In welcher Höhe werden Mittel seit Oktober 2023 monatlich bis einschließlich Dezember 2024 für die
Auszahlung der Leistungen nach BAföG für Studierende aufgewendet? (Bitte geben Sie die prozentuale
Veränderung der jeweiligen Werte zum gleichen Monat des Vorjahres mit an!)
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Zu 3. und 4.:

Ausgewertet wurden die Zahlungslisten der dem Monat zugeordneten jeweiligen
Zahlungsläufe inkl. Zahlungen an Drittempfänger. Hierin können Nachzahlungen für
laufende und abgelaufene Bewilligungszeiträume enthalten sein. Die Zahlbeträge
enthalten keine Aufrechnungsbeträge mit Forderungen.

Monat
Anzahl

Geförderte
Mittel in € Monat

Anzahl
Geförderte

Mittel in €
Geförderte

Veränderung
in %

Mittel
Veränderung

in %

10/22 14.427 11.340.741 10/23 14.523 10.782.257 0,7% -4,9%
11/22 17.738 15.562.311 11/23 18.106 15.366.606 2,1% -1,3%
12/22 21.357 19.991.447 12/23 21.333 18.988.426 -0,1% -5,0%
1/23 22.874 19.552.461 1/24 22.556 17.938.036 -1,4% -8,3%
2/23 24.639 21.313.638 2/24 24.339 20.649.777 -1,2% -3,1%
3/23 25.081 19.798.814 3/24 24.772 18.974.235 -1,2% -4,2%
4/23 21.578 16.680.451 4/24 16.647 12.815.210 -22,9% -23,2%
5/23 22.803 17.650.500 5/24 18.555 15.002.128 -18,6% -15,0%
6/23 24.268 19.446.664 6/24 20.507 17.080.543 -15,5% -12,2%
7/23 24.928 19.034.965 7/24 21.237 16.684.926 -14,8% -12,3%
8/23 24.874 18.227.811 8/24 21.528 16.283.904 -13,5% -10,7%
9/23 24.646 17.893.179 9/24 21.378 15.392.820 -13,3% -14,0%

10/23 14.523 10.782.257 10/24 11.380 9.773.825 -21,6% -9,4%
11/23 18.106 15.366.606 11/24 14.880 14.685.895 -17,8% -4,4%
12/23 21.333 18.988.426 12/24 18.011 18.301.791 -15,6% -3,6%

5. Wie hoch war die Gefördertenquote, bezogen auf die Gesamtzahl der Studierenden, jeweils im
Wintersemester 2023/ 2024, Sommersemester 2024 und bisher im Wintersemester 2024/ 2025?

Zu 5.:

Die Anzahl der Studierenden entstammt der amtlichen Statistik. Hinsichtlich der
Geförderten liegen die Zahlen nur monatsweise aus den Unterlagen zu den
Zahlungsläufen bzw. Jahresweise aus der Jahresmeldung an das Statistische Bundesamt
vor. Da im Verlauf eines Semesters in der Regel durch das Abarbeiten der
eingegangenen Anträge die Zahl der Geförderten monatlich ansteigt, ist für die Bildung
der Gefördertenquote der letzte (verfügbare) Monat des jeweiligen Semesters ausgewählt
worden.
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Semester Studierende Geförderte Förderquote
Wintersemester 2023/24 185.379 24.772 13,36%

Sommersemester 2024 173.669 21.378 12,35%

Wintersemester 2024/25 188.600* 21.413** 11,35%

* Die Zahlen für das Wintersemester 2024/2025 sind eine Schätzung unter
Fortschreibung der Zahlen auf Grundlage der amtlichen Schnellmeldung.
** Die aktuellste Zahl der Geförderten des Wintersemesters 2024/25 entstammt aus dem
Februar 2025.

6. Wie hoch war der durchschnittliche Auszahlungsbetrag pro Studierenden für BAföG im Oktober 2023, wie
hoch im Oktober 2024?

Zu 6.:

Die Zahlen entstammen den ausgewerteten Zahlungslisten für die abgefragten Monate.
Der Durchschnittbetrag wurde durch Division ermittelt.

Geförderte
Studierende

Mittel in €
Durchschnittliche
Förderung

Okt 2023 14.523 10.782.257 742 €
Okt 2024 11.380 9.773.825 859 €

7. Wie viele Studierende wurden in Berlin in den Jahren 2014 bis 2024 jeweils gefördert?

Zu 7.:

Die Daten der geförderten Studierendenden bis 2023 entstammen der Genesis-Datenbank
des Statistischen Bundesamtes, an die das Land Berlin entsprechend der gesetzlichen
Verpflichtung aus § 55 BAföG jährlich berichtet. Die Daten für 2024 entstammen einer
Auswertung des Dienstleisters Datagroup.

Jahr Geförderte
2014 42.008
2015 40.818
2016 39.685
2017 38.346
2018 36.407
2019 34.391
2020 32.280
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2021 32.746
2022 33.854
2023 34.820
2024 33.212

8. Die neu eingeführte Studienstarthilfe wird nur Studierenden unter 25 Jahren gewährt.
a) Wie viele Studierende unter 25 Jahren waren zum Wintersemester 2024/ 2025 an Berliner
Hochschulen im 1. Hochschulsemester eingeschrieben?
b) Wie viele Studierende über 25 Jahren waren zum Wintersemester 2024/ 2025 an Berliner
Hochschulen im 1. Hochschulsemester eingeschrieben?

Zu 8.a) und 8.b):

Die Zahlen zu den Studierenden im Land Berlin im Wintersemester 2024/25 liegen bisher
nur als amtliche Schnellmeldung vor. Eine Differenzierung nach dem Alter ist deshalb
(noch) nicht möglich.

9. Welche Anzahl an Anträgen für die Studienstarthilfe war für Berlin für das Wintersemester 2024/ 2025
prognostiziert worden? Gilt diese Prognose ebenfalls für die kommenden Jahre?

Zu 9.:

Entsprechend der Ausführungen des Bundes zum Erfüllungsaufwand der Verwaltung im
Gesetzesentwurf des 29.BAföGÄndG (Deutscher Bundestag Drucksache 20/11313) ist
bundesweit mit folgenden Antrags- und Widerspruchszahlen bezogen auf die neue
Leistung Studienstarthilfe gerechnet worden:

Paragraf und
Rechtsnorm

Bezeichnung Fallzahl

§§ 56/56a (neu) BAföG

Studienstarthilfe
Fallgruppe:
Antragsbearbeitung 15.000

§§ 56/56a (neu) BAföG

Studienstarthilfe
Fallgruppe:
Widerspruchsbearbeitung 750

Quelle: Auszug aus der Tabelle „Veränderung des jährlichen Aufwandes der Verwaltung“
in Bundestagsdrucksache 20/11313
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Dementsprechend wurden für das Land Berlin unter Anwendung des Königsteiner
Schlüssels auf die Gesamtantrags- und widerspruchszahlen der Bundesangabe
aufgerundet ca. 800 Anträgen und ca. 40 Widerspruchsverfahren angenommen.

Diese Prognose wird anhand der tatsächlichen Fallentwicklung nicht aufrechterhalten.
Bezogen auf ein Kalenderjahr wird mit einer verdoppelten Antrags- und Widerspruchszahl
gerechnet.

10. Wie viele Studierende haben zum Studienbeginn im Wintersemester 2024/ 2025 die neue
Studienstarthilfe beantragt? Bitte berücksichtigen Sie dabei auch Anträge, die nach dem 1. Oktober 2024
gestellt wurden!
11. Wie viele Anträge zur Studienstarthilfe wurden bereits abschließend durch das Berliner BAföG-Amt
bearbeitet und beschieden?
12. Wie viele Anträge zur Studienstarthilfe wurden bewilligt, wie viele Anträge wurden abgelehnt?

Zu 10., 11. und 12.:

Folgende Daten entstammen Auswertungen des Fachverfahrens BAFSYS 2:

Studienstarthilfe
Stichtag 05.02.2025
Anträge 1.354
Bewilligungen 976
Ablehnungen 351
Gesamtbescheidungen 1.327

13. Wie hoch ist der gesamte Betrag, der aufgrund der Studienstarthilfe bisher ausgezahlt wurde?

Zu 13.:

Ausgewertet wurden die Zahlungslisten der durchgeführten Zahlungsläufe. Einschließlich
des 2.Rechenlaufes für den Monat Februar, der am 05.02.2025 durchgeführt wurde und
dessen Auszahlungen am 14.02.2025 erfolgen, sind bisher 976.000 € für bewilligte
Studienstarthilfen im Wintersemester 2024/25 ausgezahlt worden.

14. Welcher Pauschalbetrag wurde Berlin für die Bearbeitung der zusätzlichen Anträge auf Studienstarthilfe
zur Verfügung gestellt? Deckt dieser Betrag die voraussichtlichen Kosten des Landes Berlins für die
Bearbeitung der zusätzlichen Anträge der Studienstarthilfe?

Zu 14.:
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Die Studienstarthilfe stellt eine neue Leistungsform der Ausbildungsförderung nach dem
Bundesausbildungsförderungsgesetz dar.
Die Personal- und Sachkosten des im Auftrag des Bundes durch die Länder ausgeführten
Bundesgesetzes BAföG (Bundesauftragsverwaltung nach § 39 Abs. 1 BAföG i.V.m. Art.
85, 104a GG) werden nicht durch den Bund erstattet, sondern von den jeweiligen
Bundesländern getragen. Dem Land Berlin ist somit kein Pauschalbetrag zur Verfügung
gestellt worden.

15. Im Wintersemester gelten erstmalig die sog. Flexisemester im BAföG, dass eine
Verlängerungsmöglichkeit ohne bestimmte Voraussetzungen darstellt. Wie viele Anträge auf ein solches
Flexisemester wurden gestellt?
16. Wie viele Anträge auf ein Flexisemester wurden bewilligt?
17. Wie viele Anträge auf Flexisemester wurden bisher abgelehnt?
18. Wie viel Anträge auf Verlängerung der BAföG-Förderung wurden insgesamt gestellt?

Zu 15., 16., 17. und 18.:

Die Zahlen sind durch Auswertungen des Fachverfahrens BAFSYS 2 ermittelt worden. Bitte
beachten Sie die weiteren Hinweise.

Anträge
Flexibilitätssemester

Bewilligungen Ablehnungen
Verlängerungen
nach § 15 Abs. 3
BAföG

WS 2024/25 -* 698 6 163**

*- Hinsichtlich der erfassten Anträge erfolgt keine Schlüsselung nach dem Antragsgrund.
Die Anzahl der Flexibilitätssemesteranträge lässt sich deshalb nicht auswerten.
**- Hinsichtlich der Zahlen zu den beantragten Verlängerungen nach § 15 Abs. 3 BAföG
können nur Bescheidungen (also Ablehnungen und Bewilligungen) aus dem
Fachverfahren ausgelesen werden, wenn die Sachbearbeitung den Rechtsgrund auch
signiert hat. Die tatsächlichen Zahlen liegen deshalb höher, da diese Signierung im
Fachverfahren nicht verpflichtend ausgestaltet ist, um einen Fall abzuschließen.
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Die Fälle, in denen die Sachbearbeitung eine Signierung unterlassen hat, können deshalb
nicht ausgewertet werden.

Berlin, den 17. Februar 2025

In Vertretung
Dr. Henry Marx
Senatsverwaltung für Wissenschaft,
Gesundheit und Pflege


